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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Müller, Dr. Keppelmül­

ler, DDr. Niederwieser, Strobl, Mag. Guggenberger und Ge­

nossen haben am 10. Juli 1991 an mich eine schriftliche An­

frage mit der Nr. 1468/J betreffend die Einschr§nkung der 

PVC-Verwendung gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Welche Maßnahmen wurden seit Verabschiedung der Ent­

schließung des Nationalrates vom 1. M§rz 1990 gesetzt? 

2. In welchem Ausmaß wurde die pVC-Verwendung im Bereich der 

öffentlichen Hand (u.a. Schulen, Krankenh§user) reduziert? 

3. Welche Initiativen werden Sie im Sinne der o.a. Beschlüsse 

des Tiroler Landtages setzen? 

ad 1: 

Entsprechend der Entschließung des Nationalrates vom 1. M§rz 

1990, eine Kennzeichnungsverpflichtung nach EG-Muster für 

wiederverwertbare PVC-Produkte mit verbraucheraufkl§render 
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Wirkung festzulegen, habe ich im Juni dieses Jahres dem Bun­

desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten eine Verord­

nung über die Kennzeichnung von Verpackungen aus Kunststoffen 

zum Zwecke der Einvernehmensherstellung übermittelt. Die Ver­

ordnung soll mit 1. März 1992 in Kraft treten. 

Ziel dieser Verordnung gemäß § 7 Abs. 2 Z 1 des Abfallwirt­

schaftsgesetzes ist es, die relativ leicht verwertbaren 

Kunststoffe, wie PVC, einer besonderen Kennzeichnung zu 

unterwerfen und so die für das Kunststoffrecycling wichtige 

getrennte Sammlung zu ermöglichen. 

Bezüglich der Forderung, ein Recyclingkonzept für die Besei­

tigung von Alt-PVC-Fenstern und -Rohren sicherzustellen, ~rur­

den noch im Dezember 1990 gemeinsam mit dem Bundesminister 

für wirtschaftliche Angelegenheiten Gespräche mit den Öster­

reichischen Arbeitskreisen Kunststoffenster-Recycling und 

Kunststoffrohr-Recycling geführt und das Einvernehmen über 

den Inhalt einer Kunststoffenster- und Kunststoffrohr-Re­

cycling-Verpflichtungserklärung erzielt. 

Im Sinne der Sicherstellung einer umweltgerechten Entsorgung 

habe ich ferner auf der Grundlage des § 11 AWG eine Verord­

nung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallenden Ma­

terialien (BGBl. Nr. 259/1991) erlassen, zu denen auch Kunst­

stoffe wie PVC gehören. Diese Verordnung wird am 1. Jänner 

1993 in Kraft treten. 

Hinsichtlich des PVC-Anteiles am Verpackungsmaterial .ist 

bereits am 1. September 1990 eine Verordnung über die Rück­

nahme und Pfanderhebung von wiederbefüllbaren Getränkever­

packungen aus Kunststoffen in Kraft getreten (BGBl. Nr. 

513/1990). 
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ad 2: 

Im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens wird von mei­

nem Ressort bei der Beschaffung von Büromöbeln unter Bedacht­

nahme auf die Änderung der Richtlinien für die Vergabe von 

Leistungen durch Bundesdienststellen eine umweltfreundliche 

Ausrichtung berücksichtigt. Bei Ausschreibungen wird auf die. 

Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht genommen und in den 

Ausschreibungsunterlagen umweltgerechte Produkte vorgeschrie­

ben. 

Auch bei Bauleistungen, die den Bestimmungen der Vergabeord­

nung für öffentliche Bauaufträge des Bundesministers für 

wirtschaftliche Angelegenheiten unterliegen, sind bereits in 

der Planungsphase die Anforderungen an eine umweltgerechte 

Beschaffung zu berücksichtigen. 

Durch das mit 1. Juli 1991 in Kraft getretene Abfallwirt­

schaftsgesetz ist der Bund weiters verpflichtet, nur noch 

solche Waren anzukaufen, die nach Gebrauch bzw. Verbrauch als 

Abfall möglichst geringe umweltbelastungen verursachen. 

Diesbezüglich wurde bereits ein Handbuch für die umweltge­

rechte Beschaffung im Bereich der öffentlichen Hand erstellt, 

das den einzelnen Dienststellen als Orientierungshilfe zur 

verfügung gestellt wird. 

Über das genaue Ausmaß der PVC-Reduktion im Bereich der öf­

fentlichen Hand liegen noch keine genauen Zahlen vor. 

Ich habe jedoch zum Thema Reduktion von PVC im Krankenhausab­

fall eine Studie in Auftrag gegeben, aus der hervorgeht, daß 

eine wesentliche Vermeidung und ein weitgehender Ersatz von 

PVC im Bereich der medizinischen Einwegartikel zu erwarten 

ist ("Reduktion von PVC im Krankenhausabfall - Vermeidung und 

Ersatz von PVC in medizinischen Einwegartikeln" des Hygiene-
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Institutes der Universität Graz in zusammenarbeit mit der 

Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft von F. F. Rein­

thaler, Ho Schmolz und J. R. Möse). 

ad 3: 

Im Sinne der Forderung des Tiroler Landtages, die Produktion 

von PVC durch entsprechende Lenkungsmaßnahmen möglichst ge­

ring zu halten, wurde auf der Grundlage des Abfallwirt­

schaftsgesetzes von meinen Beamten ein Entwurf einer Verord­

nung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen erarbeitet, 

zu denen auch Abfälle aus PVC-Verpackungen zu zählen sind. 

Derzeit beträgt der Verpackungsanteil am österreichischen 

Hausmüll und hausmüllähnlichem Müll 50 (Volums-)prozent. Ziel 

dieser verordnung ist es, die Wirtschaft zu veranlassen, ver­

mehrt anstelle von Einwegverpackungen Mehrwegsysteme einzu­

setzen. 

Der Entwurf einer Verordnung über die Beschränkung und die 

Kennzeichnung von PVC gemäß § 14 Chemikaliengesetz ("PVC­

Verordnung") wurde im Begutachtungsverfahren weitgehend po­

sitiv beurteilt, nur seitens der Wirtschaft bestand massive 

Ablehnung. Zur Erlassung der Verordnung ist das Einvernehmen 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 

erforderlich. Der Verordnungsentwurf wurde daraufhin von 

meinen Beamten überarbeitet und soll in den nächsten Wochen, 

sowohl auf das Chemikaliengesetz als auch auf das Abfallwirt­

schaftsgesetz gestützt, dem Wirtschaftsminister erneut zur 

Einvernehmensherstellung vorgelegt werden. 

Aufgrund der bereits in der Entschließung gewünschten EG-Kon­

formität und der von seiten der Wirtschaft herangetragenen 

Forderungen nach Gleichbehandlung von PVC mit anderen gängi­

gen Kunststoffen wurde weiters dazu übergegangen, die PVC­

Kennzeichnung im Rahmen der bereits angesprochenen Kunst­

stoffkennzeichnungsverordnung zu regeln. 
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Somit bleibt als Regelungsgegenstand einer PVC-Verordnung vor 

allem der Rückzug aus bestimmten PVC-Produkten wie Verpackun­

gen und Kinderspielzeug, einer nach Ansicht meines Ressorts 

sehr wichtigen Maßnahme zur Verminderung des PVC-Anfalls und 

der mit der Beseitigung verbundenen Probleme. 

Ein zweiter Punkt wäre das Verbot von Cadmium-, Blei- und 
Bariumverbindungen als Stabilisatoren bzw. Farbstoffe. Mitt­

lerweile hat sich herausgestellt, daß aus Sicht der Wirt­

schaft bzw. des Bundesministeriums für wirtschaftliche Ange­

legenheiten ein Verzicht auf Bleiverbindungen als Stabilisa­

toren für PVC derzeit nicht möglich ist. Das Verbot von Cad­

mium und Barium wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt, 

lediglich der Zeitpunkt des Inkrafttretens eines solchen 

Verbotes bzw. allfällige Ausnahmen werden gegenüber dem ur­

sprünglichen Entwurf zu verändern sein. 

Im Verordnungsentwurf wurde ferner eine (in der Entschließung 

des Nationalrates nicht geforderte) Begrenzung des monomeren 

vinylchloridgehaltes mit 1 ppm festgelegt. Dieser Grenzwert 

kann von europäischen Herstellern problemlos eingehalten wer­

den und wird in der noch zu erlassenden PVC-Verordnung unver­

ändert bleiben. 

zusammenfassend möchte ich festhalten, daß weitere Vorstöße 

meines Ressorts zur Umsetzung der Entschließung des National­

rates unternommen werden* 
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